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ZeSo 3/2002 Schwerpunkt/Aus den Kantonen

nämlich weniger darum, die Höhe der
direkten Finanzhilfe und anderer
Unterstützungsleistungen für Mütter,
die mit ihrem Kind oder ihren Kindern
zu Hause bleiben, zu diskutieren,
sondern vielmehr darum, welche
Unterstützung ihnen zu gewähren ist, wenn
sie (wieder) eine Arbeit aufnehmen.
Die Arbeit hat ihnen ein positiveres Bild
verliehen als früher, und dies erlaubt
vielleicht eine bedeutsame Entwicklung
in der Politik der Armutsbekämpfung.

Angesichts der Ergebnisse der
Reform von 1996 könnte sich die Diskussion

zu einer entscheidenden
Grundsatzdebatte über die Ziele der
Sozialhilfe ausweiten. Geht es nur
darum, die Bezügerinnen (wieder) auf
den Arbeitsmarkt zu bringen - ohne
dass sie jedoch aus der Armut befreit
werden - und eine Senkung der
Programmkosten anzustreben, oder will
man in erster Linie die Armut bekämpfen

und die Lebensbedingungen der
armen oder einkommensschwachen
Familien und Kinder verbessern?

Ziel muss sein, die Errungenschaften
zu wahren und die Lücken zu schliessen
sowie gleichzeitig die Gelegenheit dafür
zu nutzen, eine eigentliche Politik der

Armutsbekämpfung auszuarbeiten. Das

gegenwärtige Ausgabenniveau zu verteidigen

oder sogar zu erhöhen, dürfte
schwierig sein. Trotzdem scheint dies

unerlässlich für die weitere Unterstützung

von Familien, die eine Arbeit
gefunden haben und dennoch sehr arm
bleiben. Für jene, die am meisten
Probleme haben Arbeit zu finden, müssten
zudem die Leistungen erhöht werden.
Und schliesslich muss auch eine Antwort
gefunden werden auf die sehr
wahrscheinliche Zunahme der Fälle als Folge
der wirtschaftlichen Entwicklung: Sollte
sich die Rezession verschärfen, ohne
dass die Bundeshilfe zunimmt oder die
Regeln geändert werden (insbesondere
flexiblere Handhabung der 5-Jahres-
Grenze), müssten die Staaten das
Problem lösen, sei es durch Zuteilung von
Eigenmitteln an die Sozialhilfeprogramme,

was in einer Rezession wenig
wahrscheinlich ist, sei es durch Abbau
der Leistungen. Christine PanchaucL

Ubersetzung: Elisabeth Brungger

Ausführliche Informationen:
The U.S. Census Bureau: www.census.gov/
hhes/www,/poverty, html
Urban institute: wwrv.urban.org
University of Wisconsin, Institute for Research

on Poverty: www.ssc.tvisc.edu/irp/
American Public Human Services Association:

www.aphsa.org
The Brookings Institution: www.brook.edu/
dybdocroot/wrb/wrb_hp. htm
Centerfor Law and Social Policy: dasp.org
Annie E.Casey Foundation: www.aecf.org

Kanton Luzern führt Sozialhilfestatistik ein

Vor fünf fahren bemängelte die kantonale

Armutsstudie, dass im Kanton keine
Sozialhilfestatistik geführt werde. Im
Rahmen des vom Bundesamt für Statistik

durchgeführten Projektes, das eine
gesamtschweizerische Grundlagenstatistik

aufbauen möchte, wird der Kanton
Luzern ab diesem Jahr entsprechende Daten

zur Verfügung stellen. Gemeinden,
die ihre Dossiers noch nicht elektronisch
verwalten, werden gratis ein
entsprechendes System erhalten. pd/ar
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SH-Bezügerlnnen: Steuererklärung leichter gemacht

Seit Anfang Jahr gilt im Kanton Luzern
ein revidiertes Steuergesetz, das Bezügerinnen

von Sozialhilfe Papierkrieg
erspart: Sie können bereits im
Veranlagungsverfahren auf einem Beiblatt
angeben, dass sie Sozialhilfe beziehen.
Dadurch entfällt das Einreichen eines Er¬

lassgesuches. Dies gilt für alle, die
während neun Monaten Sozialhilfe bezogen
haben, auch in jenen Fällen, in welchen
Sozialhilfe ergänzend zum Einkommen
ausgerichtet wird. Diese Personen haben
Anspruch auf teilweisen oder vollständigen

Erlass der laufenden Steuern, pd/ar

Obwalden: Sozialhilfe bleibt Aufgabe der Gemeinde

Sozialhilfe durch den Kanton? Nein, sagt
der Bericht einer Arbeitsgruppe über die
Organisation der Sozialhilfe im Kanton
Obwalden, der zuhanden des Kantonsrates

verabschiedet wurde. Sozialhilfegesetz
und Sozialhilfeverordnung seien
richtigerweise bei den Gemeinden angesiedelt.

Kleinere Gemeinden könnten sich

zu Zweckverbänden zusammenschlies-

sen, um enger zusammenzuarbeiten.
Handlungsbedarf wird aber trotzdem
gesehen, u.a. sollten eine kantonale
Sozialkonferenz und eine einheitliche Statistik

eingeführt sowie Qualitätskriterien der
sozialen Arbeit bei den Gemeindesozialdiensten

umgesetzt werden. pd/ar

Zürich: Finanzen für Integrationskurse gesprochen

Im zweiten Anlauf hat der Kantonsrat

knapp sieben Millionen Franken für
Integrationskurse während drei Jahren bewilligt.

In diesen Kursen lernen 15- bis 20jäh-
rige fremdsprachige Eingewanderte laut

«Tages-Anzeiger» in erster Linie Deutsch;
zudem werden sie aufdie Arbeitswelt vorbereitet

und bei der Stellensuche unterstützt.

Vor drei Monaten war die Vorlage am
absoluten Mehr gescheitert, das

aufgrund der Aufgabenbremse bei
Neuaufgaben erreicht werden muss. Mit
einer parlamentarischen Initiative
erreichte eine SP-Kantonsrätin, dass der
Rat Ende Februar auf seinen Entscheid
zurückkam. TA/gern

An dieser Nummer haben mitgearbeitet:
- Elisabeth Brungger, Übersetzerin, Genf
- Dr. Carlo Knöpfel, Leiter Stabsstelle Grundlagen und Evaluation CARITAS Schweiz,

Mitglied Geschäftsleitung SKOS

- Gerlind Martin (gern), FreieJournalistin, Bern
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Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS
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